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Lüften in Gasträumen 
 

Das Corona-Virus wird durch unterschiedliche Wege übertragen. 

Auch in der Raumluft enthaltene Aerosole können den Erreger enthalten und so das SARS-Cov-2 Virus 
übertragen. 

Der regelmäßige Austausch der verbrauchten Raumluft gegen Frischluft durch Lüften reduziert die 
Übertragungsgefahr des Virus. 

Um die Schadstoffbelastung der Raumluft zu bestimmen und daraus zeitliche Lüftungsintervalle 
abzuleiten, bietet sich der Einsatz eines CO2-Messgerätes an. 

Die Qualität der Raumluft lässt sich aber auch über natürliche Lüftung durch Öffnen von Fenster und 
Türen erreichen. 

Gute Dienste bei der Festlegung von Lüftungsintervallen leistet der Lüftungsrechner der 
Berufsgenossenschaft BGN unter https://www.bgn.de/lueftungsrechner/  

 

Weitere Tipps finden Sie in dem Ratgeber der BGN, der diesem Ratgeber auf den Folgeseiten angefügt 
ist.  

 

 

 

 

Weitere hilfreiche Unterlagen für Ihren Restart 
(Sie finden diese zum Download auf www.dehoga-niedersachsen.de)  

 

• Ratgeber Öffnung Hotellerie 

• Leitfaden Hygienekonzept Hotellerie  

• Ratgeber Öffnung Gastronomie  

• Leitfaden Hygienekonzept Gastronomie  

• Ratgeber Selbstbedienbuffets   

 

  

https://www.bgn.de/lueftungsrechner/
http://www.dehoga-niedersachsen.de/
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Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Empfehlungen. Sie sollen gastgewerblichen Betrieben als eine erste 

Hilfestellung dienen und sensibilisieren. Sie stellen jedoch keine Rechtsberatung dar und vermögen eine 

Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt im Einzelfall auch nicht zu ersetzen. Auch können die 

Empfehlungen zu medizinischen Fragen und möglichen Auswirkungen keine Beratung durch einen 

Facharzt oder die zuständigen Fachbehörden ersetzen. 

Bedenken Sie, dass sich die Sachlage kurzfristig ändern kann und damit auch die rechtliche Situation. 
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